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Abfallnachweisverordnung (AbfNachwV)
Die Abfallnachweisverordnung beschreibt die behördlichen Überwachungsinstrumente der Abfallentsorgung mit Hilfe des Begleitscheinverfahrens und des Entsorgungsnachweises. Diese werden im Rahmen der Sonderabfallentsorgung vom Abfallerzeuger, dem Entsorger und der zuständigen Behörde eingesetzt

Abfallbestimmungsverordnung (AbfBestV)
Die Abfallbestimmungsverordnung ist eine Rechtsverordnung innerhalb des Abfallgesetzes, die die Entsorgung von Abfällen konkretisiert. Das Abfallgesetz als Leitgesetz bestimmt den Bereich der Vermeidung und Entsorgung von Abfällen und wird von den einzelnen Landesabfallgesetzen ausgefüllt. Innerhalb dieser Vielzahl von Verordnungen regelt die Abfallbestimmungsverordnung im Einzelnen, wie mit Abfällen verschiedenster Art umgegangen werden muss. Anwendungsbereich: Jedes Unternehmen muß sich entsprechend der Landesgesetzgebung bei seiner Abfallbeseitigung der Abfallbestimmungsverordnung unterwerfen. Die Abfallbestimmungsverordnung enthält eine tabellarische Zusammenstellung besonders überwachungsbedürftiger Abfälle

Abfallbeförderungsverordnung (AbfBefV)
Sie legt Verfahren und Voraussetzungen für die Genehmigung von Abfalltransporten fest. Mit Ausnahme von Bodenaushub, Straßenaufbruch, Bauschutt (soweit nicht durch Schadstoffe verunreinigt), Altautos und Altreifen darf das Einsammeln und Befördern von Abfällen nur mit behördlicher Genehmigung erfolgen. Ausgenommen von dieser Vorschrift sind die beseitigungspflichtigen Körperschaften (z.B. Stadtreinigungsbetriebe) und die von diesen beauftragten Dritten ( z.B. private Städtereinigungsbetriebe)

Abfalleinfuhrverordnung (AbfEinfV)
Abfallschlüsselnummer

Die Abfallschlüsselnummer ist eine sechsstellige Ziffer (z.B. 090101 für Entwicklerbäder), über die ein Abfall identifiziert werden kann. Die Abfallarten sind in der EAK-Verordnung nach der Systematik des Europäischen Abfallartenkataloges aufgeführt. Diese Nummer wird z.B. beim Abfallnachweisverfahren mittels Begleitscheinen und Entsorgungsnachweisen oder auch im Rahmen von Genehmigungsverfahren für Entsorger eingesetzt. Genauere Zuordnungen und Details sind der Broschüre „Abfälle in der Druckindustrie“ bzw. der CD „Kreislaufwirtschaft in der Druckindustrie“ des Bundesverbands Druck und Medien zu entnehmen.

Abfallbeauftragtenverordnung

Die Abfallbeauftragtenverordnung bestimmt, welche Unternehmen einen Betriebsbeauftragten für Abfall zu bestimmen haben. Dies sind z.B. Abfallbeseitigungsanlagen, Anlagen zur Herstellung von Gefahrstoffen oder Krankenhäuser. 

Zu den Aufgaben des Beauftragten gehört die Überwachung der Abfälle und deren Entsorgung, die Suche nach abfallvermeidenden Technologien und ein Anhörungsrecht bei Investitionsentscheidungen. Die Druckereien müssen i.d.R. keinen Abfallbeauftragten bestellen. Die Behörde kann aber im Einzelfall die Bestellung eines Abfallbeauftragten anordnen

Abwasserabgabengesetz

Auf Grundlage des Abwasserabgabengesetzes müssen Direkteinleiter schädlichen Abwassers (z.B. Gemeinden, Großindustrie) eine Abgabe bezahlen. Die Höhe der Abwasserabgabe richtet sich nach der Schädlichkeit der Verschmutzungen. Berücksichtigt werden bestimmte Schwermetalle, der AOX-Gehalt, der CSB-Gehalt und die Abwassermenge. Einleiter, die nach dem Stand der Technik ihre Abwässer reinigen, können die Abgabe bis auf 20% des fälligen Betrages reduzieren.

Abfallmanagement

Das Abfallmanagement ist ein Teil des Umweltmanagements. Hierbei werden die abfallerzeugenden Prozesse untersucht, die Abfallmengen und -kosten erfasst und deutlich gewordene Schwachstellen beseitigt. Dabei erfolgt die Analyse der betrieblichen Situation möglichst mit Hilfe von Kennzahlen, beispielsweise anhand des Durchschnittspreises pro Tonne Abfall oder des Verhältnisses zwischen eingekaufter und entsorgter Menge, wie bei der Ermittlung der Makulaturquote beim Papier.

Altölverordnung

Nach der Altölverordnung von 1986 sind Vertreiber von Ölen auch zur Rücknahme verpflichtet, können sich dabei aber Dritter bedienen. In den Verkaufsstellen muss durch leicht erkennbare und gut lesbare Schrifttafeln auf die Annahmestellen hingewiesen werden, die sich in räumlicher Nähe zur Verkaufsstelle befinden müssen.

BAT (best available techniques)

Im Zuge der Fortschreibung von europäischen Richtlinien hat die EU 1995 den Begriff der besten verfügbaren Techniken geprägt. Beste bedeutet, die im Hinblick auf ein hohes Schutzniveau zur Verhütung oder Minimierung von Umweltbelastungen wirksamsten Technologien. Verfügbar bedeutet, dass die Technologien in einem solchen Maßstab entwickelt und erprobt sein müssen, damit die Anwendung im industriellen Rahmen mit der erforderlichen kommerziellen Zuverlässigkeit möglich ist. Die wirtschaftliche Vertretbarkeit muss dabei gewährleistet sein.

Begleitschein

Der Begleitschein ist ein Formular, auf dem bei der Entsorgung von Sonderabfällen alle an der Entsorgung Beteiligten erfasst werden. Die verschiedenfarbigen Durchschläge begleiten den Abfall vom Erzeuger bis zur Endbeseitigung. Eine Kopie verbleibt dabei beim Transporteur und beim Entsorger, ein Exemplar bei den Überwachungsbehörden der Erzeuger bzw. Entsorger. Der Abfallerzeuger selber behält das Original und erhält vom Entsorger eine Kopie als Bestätigung der korrekten Entsorgung.

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Das BImSchG ist ein Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge. Insbesondere genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen vorgebeugt wird, dass Emissionsbegrenzungen nach dem Stand der Technik erfolgen und dass Abfälle ordnungsgemäß entsorgt werden, sofern sie sich nicht technisch vermeiden bzw. verwerten lassen. TA Lärm, TA Luft

Chemikaliengesetz

Nach dem Chemikaliengesetz müssen neu in Verkehr gebrachte Stoffe vor ihrer Vermarktung nach festgelegten Kriterien auf mögliche gefährliche Eigenschaften geprüft werden. Nach der Anmeldung bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz findet die Prüfung und Bewertung durch mehrere Bundesbehörden statt. Gefährlichen Stoffen können dann bestimmte Kennzeichnungen oder Verwendungsvorschriften zugewiesen werden.

Chemiekalienaltstoffverordnung (ChemaltStoffV)
Chemikaliengesetz-Gefährlichkeitmerkmale Verordnung (ChemGGefährliichkeismerkmaleV)
Europäischer Abfallkatalog (EAK)

Die Europäische Kommission hat 1991 im Zuge der Harmonisierung den Europäischen Abfallartenkatalog erstellt. Darin sind die Abfälle nicht mehr wie im alten deutschen Abfallkatalog nach ihren Eigenschaften, sondern nach verschiedenen Produktionsprozessen gegliedert. Eine sechsstellige Abfallschlüsselnummer charakterisiert jeden einzelnen Abfall. Der EAK wurde erst 1996 im Rahmen der Novelle des Abfallgesetzes in das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz übernommen, die Bezeichnungen werden seit dem Stichtag 1. Januar 1999 angewendet.

Emissionen

Die von Punktquellen oder diffusen Quellen einer Anlage oder Produkten ausgehende direkte oder indirekte Freisetzung von Stoffen, Erschütterungen, Wärme oder Lärm in die Luft, in ein Gewässer oder in oder auf den Boden. Man unterscheidet zwischen gefassten und fugitiven Emissionen.

Entsorgung

Die Entsorgung umfasst nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (§1, Abs. 2) das Gewinnen von Stoffen oder Energie aus Abfällen (Abfallverwertung) und das Ablagern von Abfällen sowie die hierzu erforderlichen Maßnahmen des Einsammelns, Beförderns, Behandelns und Lagerns (Abfallbeseitigung).

Entsorgungsnachweis

Mit dem Entsorgungsnachweis dokumentiert die Abfallbehörde dem Abfallerzeuger, dem Transporteur und der Entsorgungsanlage vor Beginn der Entsorgung überwachungsbedürftiger Abfälle die Zulässigkeit des vorgesehenen Entsorgungsweges. Dieses Verfahren gilt mit wenigen Ausnahmen für die Entsorgung aller besonders überwachungsbedürftiger Abfälle. Bei größeren Abfallmengen erhält der Abfallerzeuger direkt seinen Einzelentsorgungsnachweis, bei kleinern Abfallmengen kann ein Entsorger stellvertretend für mehrere Abfallerzeuger den sog. Sammelentsorgungsnachweis beantragen. In der Regel werden Entsorgungsnachweise für fünf Jahre ausgestellt. Die drei tragenden Elemente sind

	–  
	die verantwortliche Erklärung des Abfallerzeugers über die Beschaffenheit des Abfalls

	–  
	die Annahmeerklärung des Entsorgers

	–  
	die Bestätigung der für die Entsorgungsanlage zuständigen Behörde.


Gefährdungsbeurteilung

Der Arbeitgeber hat nach §§5, 6 Arbeitsschutzgesetz die Pflicht zur systematischen Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze seines Unternehmens. Das Ergebnis ist für Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern zu dokumentieren. Dabei kann zwischen elf verschiedenen Gefährdungsklassifikationen wie Brand-/und Explosionsgefährdung oder Lärmbelastungen unterschieden werden. Die Gefährdungsbeurteilung ist dabei je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend. Gefährdungen können sich z.B. ergeben durch die Gestaltung des Arbeitsplatzes oder die Auswahl von Arbeitsmitteln. Zur systematischen Gefährdungsbeurteilung ist es u.a. sinnvoll, nach der Erfassung der gesamten Arbeitsorganisation kritische Arbeitsbereiche zu bestimmen und deren mögliche Gefährdungen zu beurteilen; um die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen zu veranlassen und zu dokumentieren.
Gemeinlastprinzip

Ein Prinzip der bundesdeutschen Umweltgesetzgebung. In den Fällen, in denen eine verursachergerechte Anlastung von Umweltschäden nicht möglich ist, müssen die Kosten von der Allgemeinheit getragen werden, so z.B. bei vielen Altlasten

Gefahrstoffverordnung

Die Verordnung über gefährliche Stoffe in der neuesten Fassung vom November 1999 regelt das Inverkehrbringen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen sowie den Umgang mit Gefahrstoffen. Gefährliche Arbeitsstoffe sind auf dem Etikett mit den entsprechenden Gefahrensymbolen gekennzeichnet. Zudem müssen die Gefahrenhinweise (R-Sätze) und Sicherheitsratschläge (S-Sätze) angegeben werden. Die Verordnung verpflichtet den Arbeitgeber, gefährliche Einsatzstoffe durch ungefährlichere zu ersetzen.

Gefahrensymbol

Gefährliche Arbeitsstoffe müssen nach der Gefahrstoffverordnung gekennzeichnet sein. Ein wichtiger Bestandteil hiervon ist das Gefahrensymbol. Es handelt sich dabei um orangefarbene Piktogramme mit schwarzen Symbolen, die die Gefährlichkeit von Arbeitsstoffen zum Ausdruck bringen. C Atzend F+ Hochentzündlich F Leichtentzündlich N Umweltgefährlich
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R-Sätze

R- Sätze sind definierte Gefahrenhinweise für den Umgang mit Gefahrstoffen. Die R- und S-Sätze werden auf den Etiketten meist in Form von Zahlen angegeben und sind auch im Sicherheitsdatenblatt zu dem jeweiligen Produkt von Herstellerseite aufzuführen, z.B. 

· R 11   Leichtentzündlich 

· R 22   Gesundheitsschädlich beim Verschlucken 

· R 36   Reizt die Augen 

S-Sätze

Die S-Sätze sind definierte Sicherheitsratschläge zur Abwendung von Gefahren beim Umgang mit Gefahrstoffen. Die Angaben erfolgen meist in Form von Zahlen auf dem Etikett und müssen im Sicherheitsdatenblatt zu dem jeweiligen Produkt von Herstellerseite aufgeführt werden, z.B. 

· S 21:   Bei der Arbeit nicht rauchen 

· S 24:   Berührung mit der Haut vermeiden 

· S 39:   Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 

Gefahrgutverordnung Straße (GGVS)

Die Verordnung regelt den Transport von Gefahrgütern auf der Straße. Auch Unternehmen unterliegen dieser Verordnung, sofern sie als Befüller, Absender oder Verlader bestimmte Gefahrgüter wie z.B. lösemittel- und farbverschmutzte Putzlappen zur Entsorgung bzw. Verwertung übergeben. Das Unternehmen ist dabei u.a. verantwortlich für die vorschriftsmäßigen Begleitpapiere, die richtigen Transportbehälter, die ordnungsgemäße Kennzeichnung und die Unfallmerkblätter.

Gefahrengutverordnung Eisenbahn (GGVE)
Die Verordnung regelt den Transport von Gefahrgütern mit der Eidenbahn
Gefahrengutverordnung Binnenschifffahrt (GGBinSch)
Die Verordnung regelt den Transport von Gefahrgütern mit Binnenschiffen
Gefahrenverordnung See (GGVSee)
Die Verordnung regelt den Transport von Gefahrgütern auf See
Genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV)

Anlagen, deren Errichtung und Betrieb aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebes geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen zu verursachen oder die Nachbarschaft zu gefährden oder erheblich zu benachteiligen. Die in der vierten Bundesimmissionsschutzverordnung aufgeführten Anlagen benötigen eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung. Dabei wird zwischen vereinfachtem und förmlichem Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung unterschieden. Rollenrotations-Druckanlagen (außer Coldset und UV) mit einem Verbrauch von 25 bis 250 Kilogramm Lösemittel in der Druckfarbe pro Stunde unterliegen dem vereinfachten, mit 250 kg/h und mehr dem förmlichen Genehmigungsverfahren. Im Zuge der Umsetzung der IVU-Richtlinie in deutsches Recht werden sich die Genehmigungsschwellen ändern.

Immissionen

Immissionen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sind auf Menschen sowie Tiere, Pflanzen oder andere Sachen einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen.

Klärschlammverordnung

Die Klärschlammverordnung aus dem Jahre 1982 regelt das Aufbringen von Klärschlamm aus Abwasserreinigungsanlagen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen. Bestimmt werden durch die Verordnung Faktoren wie zulässige Schwermetallgehalte, Zeitabstände der Aufbringung oder die jährlichen Höchstmengen.
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist seit Oktober 1996 in Kraft und löste das Abfallgesetz ab. Das KrW-/AbfG formuliert die Grundlagen des Abfallrechts neu. Der Grundsatz „Vermeidung vor Verwertung vor Beseitigung“ wurde im KrW-/AbfG als Prinzip der Kreislaufwirtschaft verankert. Das Gesetz unterscheidet nur noch zwischen „Abfall“ oder „Produkt“, wobei Produkte nicht von den Auswirkungen des KrW-/AbfG betroffen sind. Als Abfallarten werden unterschieden:

- besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung bzw. Beseitigung

- überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung bzw. Beseitigung

- nicht überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung Ferner wurden mit dem KrW-/AbfG u.a. Neuregelungen für das Nachweis- und Überwachungsverfahren, Abfallbilanzen und -wirtschaftskonzepte, Entsorgungsfachbetriebe, Produktverantwortung, Abfallverwertungsanlagen und Transportgenehmigungen geschaffen. Eine Vielzahl von Einzelregelungen wird durch untergeordnete Rechtsverordnungen konkretisiert.

Lagerung von Gefahrstoffen

Von der Lagerung bestimmter Stoffe und deren Reste können im Betrieb schwerwiegende Gefahren ausgehen. Deshalb sind an die Lager entsprechende Voraussetzungen in Hinsicht auf Wassergefährdung und Explosionsschutz gestellt. Lösemittellager mit mehr als 450 Liter Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A1 unterliegen der Anzeige, ab 1000 Liter der Erlaubnispflicht. Aber auch unterhalb dieser Mengenschwellen muss das Lager feuerbeständig von angrenzenden Räumen abgetrennt sein und darf z.B. über keinen Bodenablauf verfügen. Für Kleinmengen gibt es auch spezielle Gefahrstoffschränke. Das Wasserhaushaltsgesetz (§19a ff) und daraus resultierende Verordnungen regeln die Lagerungsbedingungen wassergefährdender Stoffe. Lager mit mehr als 300 Liter wassergefährdender Flüssigkeiten innerhalb des Gebäudes und mit mehr als 1000 Liter außerhalb des Gebäudes müssen über eine ausreichend dimensionierte Auffangwanne (Fassungsvermögen mind. 10% des gesamt gelagerten Volumens oder das Volumen des größten Lagerbehälters) verfügen. Ferner regeln die Verordnungen der Länder über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung-VAwS) Einzelheiten zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten.

MAK-Wert

Maximale-Arbeitsplatz-Konzentration; solange die Konzentration eines Stoffes am Arbeitsplatz den MAK-Wert nicht übersteigt, ist nach dem gegenwärtigen Stand der Kenntnis eine Gesundheitsgefährdung oder eine unangemessene Belästigung der Beschäftigten nicht zu erwarten. Die Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe veröffentlicht jährlich die aktuelle MAK-Wert-Liste mit ca. 500 Stoffen. Die Werte sind den Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen, z.B.

	Arbeitsstoff
	MAK-Wert
volumenbezogen
	MAK-Wert
gewichtsbezogen

	Isopropylalkohol
	200 ppm;
	490,0 mg/m3

	Aceton
	1000 ppm;
	2400,0 mg/m3


Neutralisation

Werden äquivalente Mengen einer starken Säure und einer starken Lauge miteinander gemischt, so reagiert die entstehende Lösung weder sauer noch basisch, sondern neutral. Eine solche Reaktion wird als Neutralisation bezeichnet. Die Einleitung von industriellen Abwässern in die öffentliche Kanalisation darf in der Regel nur in einem bestimmten pH-Wert Bereich abgeleitet werden (z.B. zwischen 6,5 bis 9,5) so dass diese oftmals vorher neutralisiert werden müssen.

Öko-Audit

Das Öko-Audit basiert auf der EG-Verordnung über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umwelt-management und die Umweltbetriebsprüfung (EG-Öko-Audit-Verordnung). Sie ist am 13. Juli 1993 in Kraft getreten und erlangte am 1. April 1995 Rechtswirksamkeit. Die Teilnahme am EG-Öko-Audit-System ist freiwillig. Ziel des Systems ist die Förderung der kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes in den Unternehmen. Die wesentlichen Elemente sind:

	– 
	Formulierung einer unternehmensspezifischen Umweltpolitik

	– 
	Umweltbestandsaufnahme mittels Umweltprüfung und ökologischer Betriebsbilanz

	– 
	Setzen von betrieblichen Umweltzielen

	– 
	betriebliches Umweltmanagement

	– 
	Umweltbetriebsprüfung

	– 
	Umwelterklärung des Unternehmens

	– 
	externe Begutachtung der Umwelterklärung

	– 
	Registrierung des Betriebes in das EU-Verzeichnis validierter Betriebe


  
Produktverantwortung

Die unter Umweltgesichtspunkten neu verstandene Produktverantwortung beinhaltet einen möglichst umweltverträglichen Lebensweg (von der Wiege bis zur Bahre/ Wiedergeburt“) eines Produktes. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz trägt derjenige die Produktverantwortung zur Erfüllung der Ziele der abfallarmen Kreislaufwirtschaft, der Erzeugnisse entwickelt, herstellt, be- und verarbeitet, vertreibt oder verwendet. Diese beinhaltet insbesondere die mehrfache Verwendbarkeit, die technische Langlebigkeit der Erzeugnisse und deren Eignung zur umweltverträglichen Verwertung und Entsorgung, als auch die dazu erforderlichen organisatorischen und sonstigen Maßnahmen.

pH-Wert

Maß für den Säuregrad einer Lösung. Eine Erhöhung des pH-Wertes um 1 entspricht einer 10fachen Veränderung der Wasserstoffionen-Konzentration in der Lösung. Als Beispiel die pH-Werte einiger Flüssigkeiten. 

	pH 7
	neutral

	pH 10 – 13
	basisch

	pH 3,5 – 6,5
	sauer


Sicherheitsdatenblatt

Seit der Novelle der Gefahrstoffverordnung vom Oktober 1993 sind die Produkthersteller und Einführer von Gefahrstoffen verpflichtet, den Benutzern ein EGSicherheits-Datenblatt auszuhändigen. Folgende Regelungen sind dabei zu berücksichtigen:

	– 
	die Abgabe erfolgt spätestens mit der ersten Lieferung

	– 
	das Sicherheitsdatenblatt ist kostenlos abzugeben

	– 
	das Sicherheitsdatenblatt muss datiert sein und bei neuen sicherheitsrelevanten Informationen revidiert werden

	– 
	revidierte Sicherheitsdatenblätter müssen den Kunden der vorausgegangenen 12 Monate nachträglich übermittelt werden. 


Die Sicherheitsdatenblätter bilden die Grundlage sowohl für das Gefahrstoffverzeichnis als auch die Betriebsanweisung nach der Gefahrstoffverordnung. Die Sicherheitsdatenblätter enthalten unter anderem Angaben über die chemische Zusammensetzung, Schutzmaßnahmen, Lagerung und Handhabung, Maßnahmen bei Unfällen und Bränden sowie zur Toxikologie und Ökologie der betreffenden Gefahrstoffe.

Technische Regeln für gefährliche Arbeitsstoffe (TRgA)
Siehe TRGS
Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe geben den Stand der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen, hygienischen sowie arbeitswissenschaftlichen Anforderungen an Gefahrstoffe hinsichtlich Inverkehrbringen und Umgang wieder. Sie werden vom Ausschuss für Gefahrstoffe aufgestellt und der Entwicklung entsprechend angepasst. Die TRGS 404 z.B. beschreibt die Vorgehensweise zur Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen von Kohlenwasserstoff-Dämpfen in der Luft von Arbeitsbereichen

Technische Anleitung Abfall (TA Abfall)

Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologischen Behandlung und Verbrennung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen. Die TA-Abfall enthält Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Sonderabfällen nach dem Stand der Technik und die damit zusammenhängenden Regelungen, die erforderlich sind, das Wohl der Allgemeinheit nicht zu beeinträchtigen.

Technische Anleitung Lärm (TA Lärm)

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm. Sie setzt Lärm-Immissionswerte für genehmigungsbedürftige, wie für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen fest. Die TALärm wurde zuletzt am 26. August 1998 novelliert. Sie gibt für die Gebietstypen der Baunutzungs-Verordnung unterschiedliche Lärmbelastungen als Obergrenze des Zumutbaren, je nach Tages- oder Nachtzeit, vor
Tierkörperbeseitigungsgesetz (TierKBG)

Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern und Tierkörperteilen
Umweltgesetzbuch (UGB)

Langfristiges Ziel der bundesdeutschen Umweltpolitik ist es, das deutsche Umweltrecht in einem Umweltgesetzbuch (UGB) zusammenzuführen, um es effizienter und bürgernäher zu gestalten und dabei die Umsetzung europäischer Richtlinien zu integrieren. Nach intensiver Vorarbeit hat das Bundesumweltministerium im April 1999 den Entwurf für ein Erstes Buch zum UGB (UGB 1) vorgelegt. Die im UGB 1 vorgesehenen Regelungen erstrecken sich auch auf den Gewässerschutz, für den der Bund jedoch nach dem Grundgesetz lediglich eine Rahmengesetzgebungskompetenz hat. Daher wäre eine Anderung des Grundgesetzes erforderlich, um das Projekt „Umweltgesetzbuch“ auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage zu stellen.

Umwelthaftungs-Gesetz (UHG)

Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen unterliegen dem Umwelthaftungs-Gesetz. Der Betreiber haftet danach sogar dann für einen eingetretenen Schaden, wenn dieser durch eine Umwelteinwirkung bei Normalbetrieb entstanden ist. (Gefährdungshaftung). Wenn der Betreiber der Anlage den bestimmungsgemäßen Betrieb nachweisen kann (z.B. anhand des Umwelthandbuches), wird die Verursachung des Schadens nicht mehr vermutet (Verursachungsvermutung), sondern muss vom Geschädigten nachgewiesen werden. Der Geschädigte hat Auskunftsansprüche sowohl von Seiten des Inhabers der Anlage, als auch der Behörde, die die Anlage genehmigt hat oder überwacht. Zur Abdeckung der Umwelthaftung bieten die Versicherungsunternehmen ein sog. Umwelthaftpflichtmodell an.

Übernahmeschein

Bei einer Sammelentsorgung von Sonderabfällen wird der Nachweis über die durchgeführte Entsorgung mit Hilfe der Übernahmescheine geführt. Die weiße Ausfertigung dient dabei als Beleg für das Abfallnachweisbuch des Abfallerzeugers und die gelbe Ausfertigung als Beleg für das Nachweisbuch des Abfallbeförderers.

Verursacherprinzip

Ein Prinzip der Umweltpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, wonach derjenige für den Ausgleich umweltbedingter Schäden aufkommen muss, der für ihre Entstehung verantwortlich ist.

Vorsorgeprinzip

Ein Prinzip heutiger Umweltpolitik, wonach das Entstehen von Umweltbelastungen im Voraus vermieden oder das Entstehen von Emissionen in die Umwelt auf ein tolerierbares Maß reduziert werden soll. So werden die Genehmigungsverfahren für besonders umweltbelastende Produktionsverfahren als eine Vorsorge verstanden, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt bei der Produktion einzugrenzen.

Verordnung brennbare Flüssigkeiten (VbF) 

Die Verordnung gilt für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer Flüssigkeiten zu Lande. Brennbare Stoffe sind danach Stoffe, die einer der Gefahrenklassen A I, A II, A III oder B zuzuordnen sind. Die Verordnung beschreibt unter anderem die technischen Anforderungen in Abhängigkeit der Lagermenge, des Lagerortes und der Gefahrenklasse. Weitere Einzelheiten regeln die zur Verordnung erlassenen Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF)

Wassergefährdende Stoffe

Stoffe, die geeignet sind, Wasser in seiner natürlichen Zusammensetzung zu verunreinigen oder anderweitig in seinen Eigenschaften nachteilig zu verändern. Eine Übersicht gibt der „Katalog wassergefährdender Stoffe“ vom Beirat des Bundesumweltministeriums.

Wassergefährdungsklassen (WGK)

Die allgemeine Verwaltungsvorschrift über wassergefährdende Stoffe (VwVwS) nimmt eine Bewertung wassergefährdender Stoffe vor. Die Kommission Bewertung wassergefährdender Stoffe (KBwS) beim Bundesumweltministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) schlägt für Stoffe Wassergefährdungsklassen zur Bekanntmachung in der jeweils nächsten Fortschreibung dieser Verwaltungsvorschrift vor. Die Klassifizierung erfolgt in so genannte Wassergefährdungsklassen (WGK):

	WGK
	Beschreibung
	Beispiel

	1
	schwach wassergefährdend
	Isopropanol

	2
	wassergefährdend
	Ammoniak, Toluol

	3
	stark wassergefährdend
	Benzol


Die Bewertung erfolgt anhand biologischer Testverfahren und unter Berücksichtigung weiterer Aspekte, wie Bioakkumulation, Kanzerogenität u. a. Sie kann auch vom Hersteller in Form einer Selbsteinstufung erfolgen. Die Wassergefährdungsklasse eines Produktes wird auch im Sicherheitsdatenblatt angegeben. Die ursprünglich vorhandene WGK 0 (im Allgemeinen nicht wassergefährdend) wurde inzwischen gestrichen. Daher müssen die Anforderungsstrukturen nun entsprechend angepasst werden. Stoffe der WGK 0 werden daher erst einmal der WGK 1 zugeordnet.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Das Grundgesetz gibt dem Bund in dem Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung beim Wasserrecht lediglich die Befugnis zur Regelung des Rechts der Seewasserstraßen und der dem allgemeinen Verkehr dienenden Bundeswasserstraßen, während zur Ordnung der Wasserhaushaltes der Bund nur Rahmenvorschriften unter den Voraussetzungen des Artikels 72 des Grundgesetzes erlassen darf. Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz WHG) basiert auf dieser Rahmenkompetenz des Bundes. Das WHG bezieht sich sowohl auf oberirdische Gewässer wie auch auf Küstengewässer und das Grundwasser. Die Gewässer sind danach als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen unterbleiben. Eine Erlaubnis z.B. für das Einleiten von Abwasser darf nach §7a WHG nur erteilt werden, wenn die Schadstofffracht des Abwassers so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. Näheres hierzu regeln unter anderem die Anhänge zur Abwasserverordnung, so z.B. der Anhang 53 „Abwässer aus fotografischen Prozessen“ (Silberhalogenid-Fotografie) und der Anhang 56 „Druckereiabwasser“. Darüber hinaus regelt das WHG unter anderem Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und zur Fachbetriebspflicht.
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